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Rechtliche Grundlagen für Sonderurlaub 
bei Erkrankung von Kin dern:
Nds. Sonderurlaubsverordnung (Nds. SUrlVO)  
für Beamt*innen
5. Sozialgesetzbuch (SGB V) und TV-L/TVöD  
für Tarifbeschäftigte

Wie viele Tage stehen mir für die 
Betreuung kranker Kinder zu?

Beamt*innen:
§ 9 a Abs. 2 Nds. SUrlVO besagt, dass bei 
Erkrankung eines Kindes unter 12 Jahren jährlich 
je Kind für bis zu fünf Arbeitstage Urlaub unter 
Fortzahlung der Bezüge erteilt werden kann. In 
besonderen Einzelfällen kann der Urlaub für jedes 
Kind angemessen verlängert werden. Beamt*-
innen darf Urlaub insgesamt aber nur für bis zu 
zwölf Arbeitstage im Urlaubsjahr, alleinerziehen-
den Beamt*innen für bis zu achtzehn Arbeitstage 
im Urlaubsjahr erteilt werden. 

Begleitung zu einer Kur:
Sollte es nach ärztlicher Bescheinigung notwendig 
sein, dass ein Kind z. B. zu einer Kur begleitet wer-
den muss, dann wird der Urlaub gemäß § 9 c 
Abs. 2 Nds. SUrlVO je Kind für bis zu 15 Arbeits-
tage im Urlaubsjahr erteilt. Davon sind 5 Arbeits-
tage unter Weitergewährung der Bezüge zu ertei-
len. Für Alleinerziehende können 10 Arbeitstage 
unter Weitergewährung der Bezüge genehmigt 
werden.

Tarifbeschäftigte:
Nach § 45 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (§ 45 
SGB V) besteht bei der Erkrankung von Kindern 
unter 12 Jahren oder bei Kindern mit Behinde-
rung, die hilfebedürftig sind, ein Anspruch auf 
Krankengeld, wenn der Anspruchsteller und das 
Kind Mitglied der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sind, das Kind im Haushalt der*des Versicher-
ten lebt und nach ärztlichem Attest beaufsichtigt, 
betreut oder gepflegt werden muss und keine 
Betreuung durch eine andere im Haushalt lebende 
Person möglich ist.
Es besteht dann ein Anspruch auf Krankengeld 
in jedem Kalenderjahr für jedes Kind von 10 Ar-
beitstagen (nicht Kalendertagen), bei Allein-
erziehenden 20 Arbeitstagen. Insgesamt darf die 
Freistellung bei mehreren Kindern 25 Arbeitstage 
im Kalenderjahr nicht überschreiten. Bei Allein-
erziehenden liegt die Höchstgrenze bei 50 Arbeits-
tagen.

Das Krankengeld beträgt etwa 70 % des bisherigen 
Gehalts.

Sonderregelungen im TVöD/TV-L
Ferner besteht nach dem TVöD/TV-L (§ 29 Abs. 1 
e) bb)) ein Anspruch auf weitere vier Tage Arbeits-
befreiung mit Lohnfortzahlung, wenn das Kind das 
12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und im 
laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 
SGB V besteht oder bestanden hat. Dies betrifft 
insbesondere privat Krankenversicherte.


